
Beschlussvorlage 
durch Johannes Böttger, Stand 27.06.2024 

Thema 
Förderung Kinderchor 

Anhänge 
• keine 

Beratungsfolge 
Gremium TOP Sitzungsdatum Öffentlichkeit 

Kultur-, Sport und Sozialausschuss 9 04. Juli 2024 öffentlich 

Gemeindevertretung   öffentlich 

Beschlussvorschlag 
Der Kultur-, Sport- und Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung eine jährliche Förderung 

des Kinderchores mit 500€ ab 2024 unter der Voraussetzung, dass ein regelmäßiges und offenes 

musikalisches Angebot für Kinder und/oder Jugendliche angeboten wird. Zur Auszahlung der 

Förderung bedarf es in den Folgejahren eines jährlichen, formlosen Antrags. 

Sachverhalt/Problemstellung 
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Oldesloe betrieb viele Jahre einen Kinderchor in Rethwisch. Vor einiger 

Zeit wurde er eingestellt, da die Stelle des Chorleiters aus finanziellen Gründen seitens der 

Kirchengemeinde nicht neu besetzt wurde. Seit November ist der Chor wieder aktiv und hat einen 

Chorleiter. Es werden seit April quartalsweise Beiträge von den Teilnehmern erhoben (25€ für das 

erste Kind, 12,50€ für das zweite und 7€ ab dem dritten Kind der Familie). Diese sind identisch zu den 

Beiträgen der Chorangebote der Kirchengemeinde in Bad Oldesloe, decken aber nicht die Kosten. 

Die Kirchengemeinde hat Ende 2023 eine Bezuschussung in Höhe von jährlich 500€ beantragt, um 

nicht alleine das Defizit aus dem Angebot zu tragen. 

Es nehmen aktuell knapp 10 Kinder am Chor teil. Beim Gemeindefest und nach den Sommerferien 

soll noch einmal Werbung gemacht werden, da sich der Chor nach der Pause noch im Aufbau 

befindet. 

Lösungsmöglichkeit/Fragestellung 
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, eine Förderung abhängig der Anzahl der Teilnehmer oder 

als Etat für Material bereitzustellen. Beides erfordert höheren Verwaltungsaufwand als eine 

pauschale Förderung. Die Förderung pro Teilnehmer hätte gar den Effekt, dass wir dann mehr 

unterstützen, wenn die Finanzierung durch mehr Beitragszahler ohnehin besser funktioniert. 

Der Kinderchor ist das einzige musikalische Freizeitangebot für Kinder vor Ort in der Gemeinde 

Rethwisch. 

Alternativen 
Keine oder eine geringere Förderung sind möglich. 



Finanzielle Auswirkungen/Deckungsvorschlag 
Im Haushalt sind im Produkt 26200 bis zu 500€ Zuschüsse für Musikpflege – Chor eingeplant. In den 

Vorjahren waren im selben Konto 200€ für den mittlerweile aufgelösten Erwachsenenchor 

vorgesehen. 


